
 

Meldebogen für Schiedsrichteranwärter  2017          Ü14     Ü25       
                             Bitte ankreuzen    

 
 
Name :   
 
Vorname :   
 
Straße :   
 
PLZ/Ort :   
 
Telefon priv. :   
 
Mobiltelefon :   
 
E-Mail :   
 
Verein :   
 
Geb. Datum :   
 
Partnerwunsch :   
 
 
Die Ausbildungstermine für den Ü14 Lehrgang beginnen am 12.06.17. Weitere Termine folgen im 
Zeitraum bis zum 10.07.17. Nach den Sommerferien folgt ein Turniereinsatz mit Begleitung. 
Der Ü25 Lehrgang wird bei entsprechender Nachfrage kurz nach den Sommerferien stattfinden. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------- 
 
Für noch nicht volljährige Schiedsrichteranwärter: 
 
Hiermit bestätige(n) ich / wir, das unser Sohn / unsere Tochter  __ 
am Schiedsrichteranwärterlehrgang teilnehmen darf. 
Nach bestandener Prüfung darf er/sie auch aktiv Spiele leiten. 
 
 
 
_____________________ ___________________________________ 
Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bestellung von Schiedsrichterausrüstung (Bitte die jeweils zutreffende Größe ankreuzen)  
 
1 Polo / 1 Hose   S /  M /  L /  XL /  2XL /  3XL 
(schwarz-weiß / schwarz) 
 
Die mir ausgehändigten „Werberichtlinien des Handballkreis Krefeld-Grenzland e.V.“ 
(Stand: 01.08.2007) habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
_________ ____________________________ 
 Datum Unterschrift Schiedsrichteranwärter  

Passbild 



 

 
 
 
 
Werbung auf Schiedsrichterausrüstung 
 
 
Seit dem 1. Januar 2005 ist Werbung auf der Spielkleidung der Schiedsrichter erlaubt. 
 
Die WHV-Werberichtlinien besagen: 
 
Auf der Spielkleidung der Schiedsrichter darf geworben werden, wenn 
 
a.) Kreise oder Verbände für den von ihnen geleiteten Spielverkehr entsprechende Verträge mit 

Werbepartnern abschließen, 
b.) Vereine ihre Schiedsrichter in Werbeverträge einbeziehen oder für sie gesonderte Werbever-

träge abschließen, sofern keine Verträge gemäß Buchstabe a.) dem entgegenstehen. 
 
In allen Fällen ist die Werbung auf zwei Werbepartner beschränkt. Es muss gewährleistet sein, 
dass ein Schiedsrichtergespann nur mit einheitlicher Werbung auf der Spielkleidung am Spiel teil-
nimmt. 
 
 
 
 
Werberichtlinien des Handballkreises Krefeld-Grenzl and e.V. 
 
 
Der Handballkreis Krefeld-Grenzland e.V. hat ab der Spielserie 2005/2006 einen Werbevertrag mit 
der Firma „TENGO-Sport“, Grefrath, für seine Schiedsrichter abgeschlossen. 
 
Die Schiedsrichter bekommen ihre Spielkleidung (schwarz/weißes Hemd, schwarze Hose, schwar-
ze Socken) kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Schiedsrichter sind verpflichtet nur diese Spiel-
kleidung bei allen Spielen unter Leitung des Handballkreises Krefeld-Grenzland  e.V. oder des 
Handballverbandes Niederrhein e.V. zu tragen. 
Die Schiedsrichter können auch eigene Hemden in alternativen Farben mit der Werbung der Firma 
„TENGO-Sport“ nutzen. 
 
Wird diese Spielkleidung nicht oder Kleidung mit anderer Werbung getragen, stellt dies einen Ver-
stoß gegen diese Richtlinien dar und wird nach den WHV-Zusatzbestimmungen zu §25 RO, Punkt 
3 geahndet. 
 
Scheidet ein Schiedsrichter im Jahr nach Erhalt einer neuen Ausrüstung aus dem Schiedsrichter-
kader aus, so hat er diese zurückzugeben. 
 
Die Bestellung der Ausrüstung (auch der alternativen Farben) erfolgt ausschließlich über die Ge-
schäftsstelle des Handballkreises. 
 
Die Vereine haften für ihre Schiedsrichter. 
 
 
 
 
 
 
 Stand: 01.08.2007 


